
Schritte nach vorwärts getan. Es ist jedoch festzustellen, daß die 
große politische Bedeutung des Gesetzes noch nicht allgemein ver
standen wurde und daß die Maßnahmen nicht genügend unter dem 
Gesichtspunkt der sozialistischen Zielsetzung der Tätigkeit unseres 
Staatsapparates durchgeführt werden.

Neue Formen der Zusammenarbeit entwickeln sich auch zwischen 
den Funktionären des Staatsapparates, der Gewerkschaften und der 
Nationalen Front.

Bei der Durchführung des Gesetzes wurde eine breite massen
politische Arbeit unter der Bevölkerung organisiert, die zu einer noch 
größeren Aktivität und Initiative der Werktätigen führte und be
reits in ökonomischen Erfolgen sichtbar wird.

Damit erfüllte das Zentralkomitee den Auftrag des IV. Partei
tages und der III. Parteikonferenz und entwickelte die Staatsmacht 
als Instrument der Werktätigen zu einer scharfen Waffe unserer 
Arbeiter-und-Bauern-Macht im Kampf der zwei politischen Haupt
kräfte in Deutschland.

Das Wesen und die Aufgaben unserer Staatsmacht werden wie 
folgt charakterisiert:

I. Die Deutsche Demokratische Republik ist der erste Staat in der 
deutschen Geschichte, in dem die Arbeiterklasse im Bündnis mit der 
werktätigen Bauernschaft und anderen werktätigen Schichten die 
politische Macht ausübt, das heißt die Diktatur des Proletariats er
richtet hat.

II. Die sozialökonomische Grundlage in der Deutschen Demokra
tischen Republik ist das Volkseigentum an den wichtigsten Produk
tionsmitteln sowie das genossenschaftliche Eigentum dar landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften, der Genossenschaften der 
Handwerker sowie die staatliche Beteiligung in den kleinen und 
mittleren Betrieben.

III. Die Staatsmacht wird von der Arbeiterklasse im Bündnis mit 
den Bauern, der Intelligenz und anderer Schichten der Werktätigen 
durch ihre gewählten Volksvertretungen ausgeübt. Ihre Funktionen 
als wahrhafte Vertretungsorgane des werktätigen Volkes werden 
dadurch gewährleistet, daß sie

1. beschließende und durchführende Organe zugleich sind, womit 
die Durchführung der von ihnen beschlossenen Maßnahmen gewähr
leistet ist;
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